
ı 
. I  I - - 

" I .  ' ı  
I - 

ı 'l 51 ı 

' ı  
¦ ı  

. O  . 
¦ ı I '  

' I  

- 
,.„] al 

ı.ı-I. 

I 
ı -er : : -  - . 

¦ ¦ ; ¦ - I  I 1 i I  
ı ı 1 _  I. I ı 

I P . 

I 

ı'-¦ r 
ıı ._ I 

ı'ı *.ı 'I ı : ¦;ı_. I 
í 

Tr 
* 

I ı l  1 

-1. " .* 
1" 

ı .  .-. 

-: .J _ 

5 I . .  

I 

'1 .r 
al 

i 

ı ı  

. u  1 

:~ 

: 

fi 
i ı I 

rh: :E 
: I  

I ¦ I  I' ı _ ı 
ı ı  

i ı. 
I.. I 

I * 
I I 
ı l  I 

ı 
ı 

I 

ı 

ı ı  
ı 

|, . ¦  
ı 

ı 

' _  I . . . ı 

I 
.*~ 

1 1  
I 

I I I  I 

. l  
ı 

' 
l i '  

I .ı 
| .  

- 

. I  

| '  

I 

.1 
i 

I 

i 

1-1 

ı I 

| . 
ı 

ı . 
ıı 

ı 
' I  Iı. 

I 

. . 
ı 

ı I . -ı ıı 
| ı ı I 

In_ 

ı'ı 

ı ¦ 

Iıı- 

ı 

I I I '  . 
11 

III. 

ı .er 
1 .p 

* 
ı 
I 

l ı  

.r 
ı 

I 

l I I  
ıı* 

l l  ıı _. ı 

¬. 

1 111-.11 J l_!.ıı1ı. 

I 

ı. 

ı ı . 
I' 

ı 
ıı 

I 

..:. 

- Iı 

3 

In. 

c. 

I 

1 '  

I 

n . ! 

ı _ 

\ " \ ,  

I 

| I 

ı 'åı I I I  . J  
| I | 

ı 

I 

I 

ı. 

I" 

l" 

.Q 

ı 

.-.QM-. na.. .3.1. 

Abschor in 
1* 12 zäölßwı 

› 

ı J. 

\ .  

1"1 I 

I 

In. 

I P  

11 ıı 
1. 

l a  

-,H . I I 

I I 
- *  
ı 

ı 
¦ 

ı 1 I. 

I .. 
I 

. I 

\ 

' in 

In 

I 

I n  

I 
ı 

I al 

ı ı 

ı 

. 

11 

I 

.ff 

-: 
ı ı 

ı 
I 

l 

ı l.l 

1 

er 

. 
Iaııeıı 

.F 

ı ı 
ı I' I 

I 

ı ı 
.r 

ı ı 

- 

J 

I 

ıı 
f 

ı 

- 
n. .r 

| .I 1 

I 

ı' 

. 
I! 12.- 

-:ı. 
ı 

'ı.. 
ı¦ 

ı 

der 

| I 

Il ı 

'ı. I 

' ı  

ı 

v 

ı 

1 ›_ 

: 

_ 

| -  

Deutschen 
. I  
ı fl  

I 
J l 

l I 

'I 

ı. 

*- 

_ 
ı al 

I 

i 
I 

4' 

1' 

ıı. 

n 

r 

géıorene [Niere auf Ihnııırs 

.D 

ı 

I I ¦ - li 

'ı. 

ı 

1 

l' 
ı I 

.F 

I ı 

` . 

_ ı . 
l 

. 2  

I 

1 J'  

11 
J ' ı  

I 

I. 

ı 

ı Volkes 

¬. .. 

¦ 

ıı 

...'- 

'ı 

ı 

'ı 

* i  
~=. 

'ı› 

ıı' 

ı¬ ı  
In ı 

aus larıııdarj' 

1 

ı 
I› 

I _ 4-  

\ 

. - . 1  _ 

1. 

'I 

ı ı  

r 

I 

1,' 

ı 

r 

ı 

I 

_ J 
J J 

ı 
„e 

1 

ı ı 
ı. 

ı. 

I 

F 

ı _ 

11 

ı d i ı  ı ı - ı  l ı  I ııı f f ;  

1. ı 

_; ı 
I . I I I  

I 1 
ı 

ıı 

J 
a ı ıı. \ ı '  ı 

I .  - - 
a l  '1 ı ı  ı1 ı Q . . .  

ı 
_ 

ı 'ı i 
I ... 

l . 
1 E -ı ... 

I 1 
ı' .-.Ei 

\ ı 

*i ı in -ı-" il ı ¦ıl 
1. ı . I  -*li \ - * ı  ı 

• ı 

ıı . . ı ¦¦ 
1 oh 

- 
ı ı I 

ı ı ı 1 l ı l ı ı  I . In r. E ıı: I ı- . l l  -¦= ı ¦-I . . 1 
zu C 

..!1 I pP 
I ı ı  1 

ı 4 
a l  f _ -  ı 

"a 

ı 

a I 

.1. 
I I  . ı 

ı 
ı. 1 ıı 
l 

* ı I n  

la 
¦ I ı ı  1.: 

ı . ı ı 

ß ı  ı I _ 
¦ 

. H  

.r " 2  I 
l ı 

ı .'I . ı 

ı 
III! 

. ı l _ 
ı 

* _ I! 
ı I 

I 
i - ¦ ı  

H ı i '  
I . .  

ı 

, " J  

' . . l  
¦II~I 

I I 1.ıı3ı 

1. 
I 

.I ıl'I ı¦' ı . .  
. ı 

ı . ı  I I 
I 

I 

I. 

ı ıı . - 
I 1 I' 

ı . 
.F ı ı 

¦ 

~'ıı . 1 1  ı ı . § .  =~.-. .. ı ı l  I 

I n  ¦ 
I n  

ı . I - .  1 I 
I ı I r 

l a  I 1 1 1  . 
l ı 

_ ı  I 
ı ı 1 
1 "ä I 

I 

n 

¬ 1. 

.. * I 
I I 

" ı i ı  ı,.. I 
_ ı I 

.1 
ı 1 5  

i ı 

1 
ı . .  

Ü .' s ii ıı. - ı &1 ı I 
ı ı 

I-¦ı. -.§.l ı ı 
ı l  !l› l '  

Ü ı l  ı ; _ .. ;--.~ 
ı ' \  

a | .in g 
_ I ¦¦ 1; In 
ı. .¦;. .ı..ı' 

ı I ı ı  I 
ı 

'ı 

.r 
• I 

ı l ı  
I .  

- - 1  

` ı μ  

ı F .  ı 
' J  ¦ ı '  ı ı 11 l l -  ı ..i ,• I 

I I - _ l ¦  *IJ* 
¬.. a ır 

ı 

I I I '  1. ı 

.~ 

: -.I 
I _ . I  

_ ı 
ıı. 
' l  

'¦ 

- ! 

1 . I 
I 1 :  

*1ı 
ı 

. 1  ¦ 1  . ..r -¦ . ıı 
11l1 ı 

in 
i? 

ı 

ı ı  I -ı 
¦ .  

. l l  I.. " r  ı .1 . . .  ı #151 
ı ¦'l 
. a t  ı 

ı l l .  
I .  II.I ı 1 -.-I: 

a d  

* .'..1¦ 
In. 'g 
ı "  ı - 1  
ı . ı .  

ı 'TI' 
ı . * ¦  

l. 

ı. 

»I 

1 . =~a1 

1 l 
H 

' ;'¦, p 

-i 

1 1  ¦ . I  

r_ ı 

i 

ı 

ı 
I 

- I 

In . der. sfaıqraacaı øøfifih . 

1.)-- auf; grraııırın Jíıiıqflıchtır 
Iåhdı tıııqàiı) ,` 

. 
uflıı ıııwu :Ü J' 
dar] ßμddtcıgμı.) , - 

-büdc ııır.2fl.t in Illrabéjrg in -Bntcraııehııupàlıdt, 
.bıycıi fortycıctıtaıı Diebstahls in Iücfiallç ıı.o. 

Mt das ılnchaacrtbht, '1..$;rqfıc.ııat, In der Siμuııp; 
vuıı 2. Jiıfl- 1943, 'aıı der" tcügcııpnııı Iidbcıi " 

als I t alıtır: .. 
der Seııdtgprda Mıııt- Dr.j8cJhııJ tu ›; 

1 7  
ı 

¦ J 

| | 

ı l ı  I . .  

r '  
|. 

' r  
ı ı ı I '  

ı 

. ."1 'flı 
I 

1 
II ı: ı 

-«ıı 

`.I 

I ı 
I 

I 'å . 
- ' ı  

-'r ":I 1 ¦ 
• i 

NI, E ı Ü 
r ı . 

"r 

i 

ıı o 
.I 
{ m 
å » -  

r 
J. 

'. ı ı ı á  
«ııııı 

' 1  

I • . 

« 
al 

ı Ã 

I f« * r ı 
.1 r 'g .; 

„ 

i 

I 

ı und 'HU' :leíchsåe'rtcntaräte-lilnach , ÜD22. Rohre , .. 
Rasche, Guzn, 

ıı 

als Beamıler der Staatsanwaltschaft: 
ı 

der Re tchsanwal t R ich ter ,  
auf d i e  Revisionen der Angeklagten« nach mündl icher VerbaNd: 
lung .für Recht erkannt : 

Die  Revisionen gegen das Ur te i l  des'Landgerz'ehts dv ü r n b e r g 
I ä r t . h  vom 10.Apri l  1943 werden verworfen; jeden: Besehwerde= 
Führer werden d i e  lösten se ínes Rechtsmittels auferlegt. 

Von Rechts wegen I 
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Gründe 
Die  Revisionen beider Angeklagten Jsínd zwar ohne Einschränkung 

eingelegt worden;..dte flevisionsbegründungen ergeben aber ,  daß sie. 
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nur den Strafbussprueh des Landgerichts -. 
die Verhängung der Todes= 

strafe auf Grund des 5 1 des Ãhderungsgesetzes vom 4.September 

1941 - bekämpfen wollen, während der Sehuldspruch unangefochten 
geblieben ist. Los Bevteíonsgerieht hat daher den hiernach rechts: 
kropf tagen Schuldspruch nicht nachzuprüfen. Überdies könnte gegen 
diesen Schuldspruch nur insofern ein geringes Bedenken erhoben 
werden, als nicht ersichtlich ist, weshalb der polizeiliche Heide: 
Schein, den der Ehemann in Hof am.24.0ktober 1939 mit etnem~fa1= 
sChon Huren unterzeichnet hat 8BJQ 59 d.A.), eine qfifentliehe Orkan: 
de sein soll. Er wird nur als eine Privaturkunde zu erachten sein. 
Diese Uhstimmigkett tritt aber in dem entscheidenden Teile des an=. 
geflochtenen Urteils überhaupt nicht hervor und hat qfifeneichtl ich 
auf den strdfaussprucn nicht den mindesten Einfluß ausgeübt. Auch 
die Ausführungen des Verteidigers der Ehefrau H | in der Haupt: 
verhandlung, die sich mit der Schuldfrage befafiten, könnten nicht 
durchgreifen, da sie nicht geeignet wären, eine Änderung des 
Sehuldspruehs herbeizuführen, .falls dieser in zulässiger Heise von 
der Revision angefochten wäre. * 

Auch gegenüber dem Ausspruch der Todesstrdfe sind die ̀ Bevi= 
sionsangrtfife nicht gerechtfertigt. . 

Jeder der beiden Angeklagten will weniger .aus eigener Schuld 
als vielmehr in einer gewissen Hörigkeit unter dem bösen Einfluß 
des anderen Ehegatten gehandelt haben. .Demgegenüber ist zunächst 

darauf zu verweisen, daß beide Angeklagte' schon infolge ihrer Ab= 
Zunft aus unverkennbar asozialen Familien zu strafbaren Handlungen 

neigten, in dieser He ígung auch durch die Erziehung in ihren 81: 
ternhäusern bestärkt wurden und den Weg einer verbrecherischen Le: 
bensführung bereits beschritten hatten, bevor sie sich im Jahre 
1927 (UA.S. 6) als Gefangene ín` einer Strafanstalt kennenlernten; 
die „ununterbrochene, nicht mehr abreißende Kette von verurtetlun= 
gen" jedes der beiden Angeklagten (UM.S.}.und 8.6) hatte damals 
Unabhängig von dem .ltnjiusse des anderen schon begonnen; und zwar 
waren damals beide schon mehrfach verurteilt worden, J ;¶ 

1 

| 
hatte schon im Jahre 1926 die besonders gemeine Ist begangen, daß 
er eine KUtter durch einen gefälschten Briet mit der unwahren Hit: 
teilung, daß ihr aehtjähríger Sohn auf' der Jagd erschossen worden 
Set, aus ihrem .Hause lockte und ihre Abwesenheit zum Diebstahl 
einer goldenen Uhr ausnutzte (un.s.2s). Den eingehenden Feststel= 
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Lungen des Landgerichts über Zahl und Dauer der Strqfverbüßungen 
der Angeklagten ist ferner zu entnehmen, daß die Angeklagten schon 
durch die Vollstreckung ihrer Strafen Ott voneinander getrennt war 
den sind; aber keiner der beiden Angeklagten, während solcher Treu 
rung von dem Einfluß des anderen befreit, hat die Verbrecherlamf 
bahn au~ eine beachtliche Dauer verlassen. übermäßige Abhängigkeit 
voneinander im Sinne einer Her tgkeít kann hiernach „für die Art der 
Lebens~ Führung der Angeklagten nicht entscheidend gewesen Sein 

Richtig ist, daß bísher„gegen keinen„der beiden Angeklagten 
eine langjährige Freiheitsstrafe festgesetzt und vollstreckt worden 
i s t . ~  .Da~ er sind ihnen aber immer wieder durch die übergroße Zahl 
von Verurteilungen und Strajbollstrechungen, mehnfaeh auch durch 
Strafen von immerhin `enμfindlicher Länge, das Verwenfliehe und die 
íblgen ihrer Handlungen vor Augen geführt worden, ohne daß das 
irgendwelchen erkennbaren .Einfluß gehabt hätte. 

ES kann auch níehtzu Gunsten der Angeklagten wirken, daß ihr 
jetzt abgeurteiltes strafbares Verhalten zum Teil noch in die Zeit 
vor dem Ausbruch des Krieges, zum anderen Teil' in die ersten Hbnat 
der Iriegszett fiel; denn die Angeklagten haben sich nicht durch 
den 5anμf.der Volksgeme tnschaft um ihre Lebenerechte dabei hemmen 
lassen ihre verbrecherísehe Lebensführung ,fortzusetzen, sondern 
sie sind daran durch ihre Verhaftung und Gefangenhaltung verhtn= 
dort worden; den Ausführungen des Landgerichts ist zu entnehmen 
daß sie nach der einwandfrei gebildeten Überzeugung des Gerichts 
ihr Treiben trotz der In tegsnöte ihres Volkes für gesetzt haben 
würden; wenn sie dazu die' Gelegenheit gehabt hätten; 

Das Landgericht hat den Ausspruch der Tbdesstrafe auch keines 
Wegs nur darauf gestützt, daß -wegen der Bei ~ftung der Angeklagten 
mit Lues und wegen ihrer Neigungen zu Simulation, Verschlucken von 
gefährlichen Fremdkörpern und Selbstverstümmelung, ihre Mitglied 
Schaft in der Volksgeme inscMmft „wenig erster teßltch und wünschens 
wert" sei und daß JI LP. vor längerer Zeit auch einmal. de 
gen ether Gewalttätigkeit bestraft werden mußte, sondern es hat 
ohne Bechtsírrtum auf Grund eingehender tatrichterlieher Erwägung 
gen auf die Todesstrafe gegenüber .beiden Angeklagten erkannt,wetl 
der Schutz der Volksgeme inschaft und das Bedürfnis nach gerechter 
Sühne hier die Todesstrafe' erheischen (uA;s.367; die bezeichneten 
Neigungen der Angeklagten und die Vorstrafe des Ehemanns wegen 
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Gewalttätigkeit sind in den Urte tlsgründen nur besonders aufge= 
,führt, weil sie zu dem an sich schon todeswärdigen Verhalten, das 
der Anklage zu Ørunde liegt, noch htneutreten. 

Soweit die Revision der .Frau /[1 .n | bestreiten will,dafi 
diese Angeklagte eine gefährliche Gewohnheitsverbrecner in Set, ist 
sie qfifenstchtl ich unbegründet. 

ı 
Schließlich kann sich auch nichts zu Gunsten der Angeklagten 

daraus ergeben, daß sie die festgestellten .fortgesetzten stratba= 
ren .Handlungen nicht nur im Alt reich verübt Neben, dessen Gesetze 
das Landgericht angewendet Nat, sondern teilweise auch im Sudeten= 
gar und möglicherweise auch in den Alpen: und Dbnaugauen. Denn wenn 
steh eine für t gesetzte Straftat räumlich über mehrere Rechtsgebiete 
des deutschen Retehes erstreckt hat, so ist sie nach dem .für den 
Einzelfall strengsten der in Betracht kommenden Strafgesetze zu 
beurteilen (erst Bd. 75 5.385,386). Überdies gelten die hier anzu= 
wendenden strafrechtlichen Bestimmungen des Al treichs schon seit 
dem l.šärz 1939 oder seit ihrem späteren Erlaß auch im Sudetengau 
(VD über die Einführung des deutschen Strafrechts user. in den Su: 
detendeutsehen Gebieten vom l6}Januar 1959 - BGBI I 8.38-ubund der 
§ 20 a StGB sowie die VorsehrLtten des Ãhderungsgesetzes vom 4.Sep== 
tember 1941 sind nach Maßgabe der Du rchffib vom 24.september 1941 
zum Ãnderungsgeset: Lees: I $.581) auch in den Alpen: und Donau: 
gauen eingeführt worden. 

Die .Revisionen sind hiernach zu verwerfen. 

geh. : Schultze Renscn Rohde 
Rasche I 
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